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RS OGH 1955/10/25 4Ob135/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1955

Norm

GewO 1859 §83

GewO 1859 §105a

Rechtssatz

Zahlungsp1icht nach § 105 a GewO trotz freiwilliger Aufgabe des Gewerbes, außer, der Lehrherr wollte das Gewerbe

bereits vor Beendigung der Lehrzeit zurücklegen, hat aber den Verzicht auf das Gewerbe bis zur Beendigung der

Lehrzeit des Lehrlings hinausgeschoben, um dem Lehrling die reibungslose Beendigung des Lehrverhältnisses zu

ermöglichen.
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